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AGGM bedankt sich, zum Entwurf des Vorstands der E-Control, mit dem die 
Gasversorgungsstandardverordnung, BGBl. II Nr. 151/2023, geändert wird, Stellung nehmen 
zu können. 

 

1. Änderungsvorschlag: 
§ 3 Abs 1 Zur Überprüfung der Einhaltung der gemäß § 121 Abs. 5 GWG 2011 normierten 
Standards sind folgende Daten jährlich zum 15. Juli für den folgenden Winter 
(Erhebungszeitraum 1. Oktober bis 31. März) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln:  

1. Verteilernetzbetreiber haben über dendem Markt- und Verteilergebietsmanager die 
Basisdaten zur Ermittlung der Mengen je Versorger geschützter Kunden gemäß § 7 Abs. 1 
Z 20a lit. a bis c GWG 2011 im jeweiligen Monat und je Marktgebiet zu übermitteln. Der 
Markt- und Verteilergebietsmanager übermittelt die ermittelten Mengen je Versorger 
geschützter Kunden an die Regulierungsbehörde. 

2. Die Versorger geschützter Kunden haben den letztjährigen monatlichen Gasverbrauch 
im jeweiligen Monat je Fernwärmeanlage in dem Ausmaß, in dem jene Wärme an 
geschützte Fernwärmekunden gemäß § 7 Abs. 1 Z 20a lit. c GWG 2011 liefert, sowie das 
jeweilige kurzfristige Substitutionspotential zu melden.“ 

Im Besonderen Teil der Erläuterungen heißt es zu § 3 Abs. 1 wie folgt: 

Es erfolgt in genauerer Entsprechung der bisherigen Vollzugspraxis eine Umformulierung 
dieser Bestimmung ohne Bedeutungsverschiebung. Anstatt der Meldung der Anzahl der 
Zählpunkte wie bisher dienen die von den Verteilernetzbetreibern auf Basis der 
Synthesefaktoren vorhandenen bzw. errechneten Mengen als Basis zur Überprüfung der 
Erfüllung des Versorgungsstandards. Diese Werte basieren auf den Daten der 
Netzbetreiber, werden vom Markt- und Verteilergebietsmanager aggregiert und weisen 
aus Sicht der E-Control eine für diesen Zweck genauere Datenqualität auf. Die Angaben 
gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 sind im Erhebungsportal direkt einzugeben. 

 

Begründung: 

Die Aufgabe des Markt- und Verteilergebietsmanagers, die Mengen je Versorger 
geschützter Kunden anhand von Basisdaten zu ermitteln bzw. zu aggregieren, soll im 
Verordnungstext näher definiert sein. 

Wir bedanken uns nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten um 
Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Wir stehen für Rückfragen oder weiterführende 
Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 
 
AGGM Austrian Gas Grid Management AG  
 


